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Hinweis:

Die Gesetz- und Verordnungsblätter, die Ministerialblätter, die Sammlung aller Gesetze und Verord-
nungen des Landes NRW (SGV. NRW.) sowie die Sammlung der in Teil I des MBl. NRW. veröffentlichten 
Erlasse (SMBl. NRW.) stehen im Intranet des Landes NRW zur Verfügung.

Dasselbe wird auch im Internet angeboten. Die Adresse ist: https://recht.nrw.de. Hingewiesen wird auf 
die kostenlosen Angebote im Internet unter der genannten Adresse. Dort fi nden Sie Links zu vielen quali-
tativ hochwertigen Rechtsangeboten. 

Wollen Sie die Inhaltsangabe eines jeden neuen Gesetzblattes oder Ministerialblattes per Mail 
zugesandt erhalten? Dann können Sie sich in das Newsletter-Angebot der Redaktion eintragen. 
Adresse: https://recht.nrw.de, dort: kostenlose Angebote.
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203015

Zweite Verordnung zur Änderung der Verordnung 
über die Ausbildung und Prüfung für die 

Laufbahn des mittleren technischen Dienstes 
in der Staatlichen Arbeitsschutzverwaltung 

des Landes Nordrhein-Westfalen
Vom 14. Juli 2015

Auf Grund des § 6 Absatz 2 des Landesbeamtengesetzes 
vom 21. April 2009 (GV. NRW. S. 224) verordnet das Mi-
nisterium für Arbeit, Integration und Soziales im Ein-
vernehmen mit dem Ministerium für Inneres und Kom-
munales und dem Finanzministerium:

Artikel 1

Die Verordnung über die Ausbildung und Prüfung für die 
Laufbahn des mittleren technischen Dienstes in der 
Staatlichen Arbeitsschutzverwaltung des Landes Nord-
rhein-Westfalen vom 21. April 2011 (GV. NRW. S.  231), 
die durch Verordnung vom 13. November 2014 (GV. NRW. 
S. 846) geändert worden ist, wird wie folgt geändert:

 1.  Dem § 1 wird folgender Satz angefügt:

  „Dabei soll insbesondere auf die Vermittlung einer 
umfassenden Qualifi kation und die Entwicklung ei-
nes ausgeprägten Verantwortungsbewusstseins Wert 
gelegt werden.“

 2.  § 2 Absatz 1 Satz 2 wird aufgehoben.

 3.  § 4 wird wie folgt geändert:

 a)   In Satz 2 werden nach dem Wort „Persönlichkeit“  
die Wörter „der Bewerberinnen und“ eingefügt.

 b)   In Satz 4 werden nach dem Wort „für“ die Wörter 
„Bewerberinnen und“ eingefügt. 

 4.   In § 5 Absatz 1 werden nach dem Wort „ausgewähl-
ten“ die Wörter „Bewerberinnen und“ eingefügt. 

 5.  § 6 wird wie folgt geändert:

 a)   In Absatz 1 Satz 1 werden nach dem Wort „ausge-
wählten“ die Wörter „Bewerberinnen und“ einge-
fügt.

 b)   In Absatz 2 Satz 1 werden vor dem Wort „Anwär-
ter“ die Wörter „Anwärterinnen und“ eingefügt.

 6.   In § 7 Satz 1 wird die Angabe „18“ durch die Angabe 
„15“ ersetzt.

 7.  § 8 wird wie folgt geändert:

 a)  Absatz 1 wird wie folgt geändert:

  aa)   In Satz  1 werden nach dem Wort „den“ die 
Wörter „Anwärterinnen und“ eingefügt.

  bb)   In Satz  3 werden nach dem Wort „Den“ die 
Wörter „Anwärterinnen und“ eingefügt.

 b)   In Absatz 2 Satz 1 werden nach dem Wort „Die“ 
die Wörter „Anwärterinnen und“ eingefügt.

 c)   In Absatz  3 werden nach dem Wort „Die“ die 
Wörter „Anwärterinnen und“ und nach dem Wort 
„führen“ die Wörter „bis zur Beendigung des Vor-
bereitungsdienstes“ eingefügt.

 8.  § 9 Absatz 1 wird wie folgt gefasst:

  „(1) Die theoretische Ausbildung erfolgt nach dem 
Musterausbildungsplan in den Ausbildungsbehörden 
und in zentralen Lehrgängen.“

 9.  Die §§ 10 und 11 werden wie folgt gefasst:

 „§ 10
 Zuständigkeiten

  (1) Das für den Arbeitsschutz zuständige Ministeri-
um bestimmt eine Beamtin oder einen Beamten des 
höheren technischen Dienstes in der Staatlichen Ar-
beitsschutzverwaltung zur Ausbildungsleitung sowie 
bis zu drei Beamtinnen oder Beamte des gehobenen 
technischen Dienstes zu deren Unterstützung. Die 
Ausbildungsleitung überwacht die Einhaltung des 
Ausbildungsplans, organisiert und führt die zentra-
len Lehrgänge durch und betreut die Anwärterinnen 

und Anwärter während der Ausbildungszeit. Zudem 
legt die Ausbildungsleitung dem Vorsitz des Prü-
fungsausschusses die Prüfungsvorschläge vor und 
legt die Gestaltungsrichtlinie für die fachpraktische 
Arbeit fest.

  (2) Die Leitung der Ausbildungsbehörde bestimmt 
eine geeignete Beamtin oder einen geeigneten Beam-
ten des höheren technischen Dienstes aus den Dezer-
naten Betrieblicher Arbeitsschutz oder Technischer 
Arbeitsschutz zur oder zum Ausbildungsbeauftrag-
ten. Die oder der Ausbildungsbeauftragte ist für die 
Ausbildung der Anwärterinnen und Anwärter in der 
Ausbildungsbehörde verantwortlich. Die oder der 
Ausbildungsbeauftragte erstellt im Einvernehmen 
mit der Ausbildungsleitung einen Ausbildungsplan 
nach dem Muster der Anlage 3 zu dieser Verordnung.

  (3) Die Leitung der Ausbildungsbehörde bestimmt 
geeignete Beamtinnen oder Beamte des höheren oder 
gehobenen technischen Dienstes der Staatlichen Ar-
beitsschutzverwaltung zu Ausbilderinnen oder Aus-
bildern. Diese Personen unterstützen die Ausbil-
dungsbeauftragte oder den Ausbildungsbeauftragten 
und überwachen insbesondere die Einhaltung des 
Ausbildungsplans.

  (4) Die Dezernentin oder der Dezernent eines Sach-
gebietes ist für die Ausbildung im Sachgebiet ver-
antwortlich.

 § 11 
 Abwesenheit

  (1) Bei Sonderurlaub, Krankheit, Beschäftigungsver-
bot nach dem Mutterschutzgesetz in der Fassung 
der  Bekanntmachung vom 20. Juni 2002 (BGBI. I 
S. 2318) in der jeweils geltenden Fassung, Elternzeit 
und bei sonstigen Zeiten einer Nichtbeschäftigung 
von mehr als 30 Arbeitstagen innerhalb des Vorberei-
tungsdienstes mit Ausnahme des Erholungsurlaubs 
oder von mehr als zehn Arbeitstagen während der 
zentralen Lehrgänge, kann die Ausbildung angemes-
sen verlängert werden. Hierüber entscheidet die Aus-
bildungsleitung in Abstimmung mit der zuständigen 
Ausbildungsbehörde nach Anhörung der Anwärterin 
oder des Anwärters.

  (2) Erholungsurlaub darf für Zeiträume während 
zentraler Lehrgänge nur im Ausnahmefall nach Ab-
stimmung mit der Ausbildungsleitung gewährt wer-
den.“

10.  § 12 wird wie folgt geändert:

 a)  Absatz 1 wird wie folgt gefasst:

   „(1) Während des Vorbereitungsdienstes sind vier 
Ausbildungsberichte nach dem Muster der An-
lage  4 a und 5 zu dieser Verordnung zu fertigen. 
Der Erfassungszeitraum der Ausbildungsberichte 
wird von der Ausbildungsleitung zu Beginn der 
Ausbildung festgelegt und den Ausbildungsbeauf-
tragten mitgeteilt. Die Leistungsbeurteilung er-
folgt durch alle bis zum Stichtag ausbildenden 
Dezernentinnen und Dezernenten. Diese legen 
den einvernehmlich erstellten Entwurf des Aus-
bildungsberichtes dem Ausbildungsbeauftragten 
zur Schlusszeichnung vor. Die Ausbildungsbe-
richte schließen mit einem Punktwert ab. Dieser 
ergibt sich aus der Summe der nach dem Muster 
der Anlage 5 mit Punktzahlen bewerteten Leis-
tungen geteilt durch sechs. Die Ausbildungsbe-
richte sind den Anwärterinnen und Anwärtern 
umgehend zu eröffnen und zu erläutern. Danach 
erhält die Ausbildungsleitung die Ausbildungsbe-
richte zur Kenntnis. Die Beschäftigungsdokumen-
tation ist beizufügen. Die Ausbildungsleitung 
zeichnet die Ausbildungsberichte sowie die Be-
schäftigungsdokumentationen gegen und sendet 
sie an die Ausbildungsbehörde zurück.“

 b)  Absatz 2 wird wie folgt geändert:

  aa)   In Satz  3 werden nach dem Wort „Ausbil-
dungsleitung“ die Wörter „die Anwärterin 
oder“ eingefügt.
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  bb)   In Satz  4 werden die Wörter „den Betroffe-
nen“ durch die Wörter „der Anwärterin oder 
dem Anwärter“ ersetzt.

11.  § 13 wird wie folgt geändert:

 a)   In Satz 1 werden nach dem Wort „Die“ die Wörter 
„Anwärterinnen und“ eingefügt.

 b)   In Satz 2 werden nach dem Wort „Vorschlag“ die 
Wörter „der oder“ eingefügt.

12.  § 14 wird wie folgt geändert:

 a)  Absatz 2 wird wie folgt gefasst:

   „(2) Der Prüfungsausschuss besteht aus einer Be-
amtin oder einem Beamten des höheren techni-
schen Dienstes in der Staatlichen Arbeitsschutz-
verwaltung als Vorsitzende oder Vorsitzender und 
vier weiteren Beamtinnen und Beamten des höhe-
ren, gehobenen oder mittleren technischen Diens-
tes in der Staatlichen Arbeitsschutzverwaltung, 
für die eine ausreichende Anzahl von Vertretun-
gen zu berufen ist.“

 b)   In Absatz 4 Satz 1 werden nach dem Wort „und“ 
die Wörter „in Abstimmung mit der Ausbildungs-
leitung die“ eingefügt.

13.  § 15 wird wie folgt gefasst:

 „§ 15
 Klausuren

  Die Anwärterinnen und Anwärter werden zu den In-
halten der fachlichen Themen 2.1 bis 2.8 der An-
lage 1 zu dieser Verordnung in insgesamt vier Klau-
suren von jeweils zwei Stunden Dauer geprüft. Diese 
Klausuren werden anonym und zeitnah im Anschluss 
an die jeweiligen Ausbildungslehrgänge durchge-
führt. Der Vorsitz des Prüfungsausschusses legt die 
Prüfungsaufgaben im Einvernehmen mit den Mit-
gliedern des Prüfungsausschusses fest.“ 

14.   In § 16 Absatz 1 Satz 3 werden vor dem Wort „An-
wärter“ die Wörter „Anwärterinnen und“ eingefügt.

15.  § 17 wird wie folgt geändert:

 a)  Die Überschrift wird wie folgt gefasst:

 „§ 17
 Bewertung der Klausuren“

 b)  Absatz 1 wird wie folgt gefasst:

   „(1) Zwei Mitglieder des Prüfungsausschusses 
bewerten die Klausuren unabhängig voneinander 
und legen das jeweilige Klausurergebnis fest. 
Weichen die Bewertungen voneinander ab, so ent-
scheidet der gesamte Prüfungsausschuss und legt 
das Klausurergebnis fest. Der Vorsitz des Prü-
fungsausschusses dokumentiert die Prüfungs-
ergebnisse in den Klausurzeugnissen und über-
sendet diese der Ausbildungsleitung. In den 
Klausurzeugnissen ist der Gesamtpunktwert nach 
§  20 anzugeben. Ein Mitglied des Prüfungsaus-
schusses eröffnet und erläutert der Anwärterin 
oder dem Anwärter das Prüfungsergebnis in An-
wesenheit der Ausbildungsleitung.“ 

 c)  Absatz 3 wird aufgehoben.

 d)  Absatz 4 wird Absatz 3.

 e)  Absatz 5 wird Absatz 4 und wie folgt gefasst: 

   „(4) Die Klausuren und die Klausurzeugnisse 
werden zur Ausbildungsakte genommen.“

16.  § 18 wird wie folgt gefasst:

 „§ 18 
 Fachpraktische Arbeit

  (1) In der zweiten Hälfte des Vorbereitungsdienstes 
erstellen die Anwärterinnen und Anwärter eine fach-
praktische Arbeit. Die Aufgabenstellung der fach-
praktischen Arbeit umfasst die fachliche und recht-
liche Bearbeitung eines Dienstgeschäftes aus dem 
Vollzug der Staatlichen Arbeitsschutzverwaltung. 
Die fachpraktische Arbeit wird von den Anwärterin-
nen und Anwärtern in Form eines schriftlichen Ver-
merks, bestehend aus einer Sachverhaltsbeschrei-

bung, einer fachlichen und rechtlichen Bewertung 
des Sachverhaltes und einer begründeten Entschei-
dung, erstellt. Die fachpraktische Arbeit soll der An-
wärterin oder dem Anwärter ermöglichen zu zeigen, 
dass sie oder er Sachverhalte der staatlichen Ar-
beitsschutzverwaltung fachlich und rechtlich einord-
nen, bewerten und die dazugehörige Entscheidung 
begründen kann.

  (2) Die Aufgabenstellung der fachpraktischen Arbeit 
wird durch den Prüfungsausschuss unter Berück-
sichtigung der von der Ausbildungsleitung festgeleg-
ten Gestaltungsrichtlinie gestellt. 

  (3) Die Bearbeitungszeit für die fachpraktische Ar-
beit beträgt drei Tage.

  (4) Zwei Mitglieder des Prüfungsausschusses bewer-
ten die fachpraktische Arbeit unabhängig voneinan-
der. Weichen die Bewertungen voneinander ab, so 
entscheidet der Prüfungsausschuss und legt das Er-
gebnis fest. 

  (5) Bei der Bewertung sind insbesondere die rechtli-
che Einordnung des Sachverhaltes, der systematische 
Aufbau und die Nachvollziehbarkeit der Entschei-
dung zu berücksichtigen. Die Bewertung ist zu be-
gründen. § 17 Absatz 3 und 4 gilt entsprechend.

  (6) Der Anwärterin oder dem Anwärter ist Gelegen-
heit zu geben, die Bewertung der schriftlichen fach-
praktischen Arbeit mit einem der Prüfer in Anwe-
senheit der Ausbildungsleitung zu besprechen.

  (7) Ist die fachpraktische Arbeit mit „mangelhaft“ 
oder schlechter beurteilt, so ist der Anwärterin oder 
dem Anwärter eine neue Aufgabenstellung für eine 
fachpraktische Arbeit zu geben. Wird auch diese mit 
„mangelhaft“ oder schlechter beurteilt, gilt die 
Rechtsfolge des § 22 Absatz 4 des Beamtenstatusge-
setzes.“

17.  § 19 wird wie folgt geändert:

 a)  Satz 1 wird wie folgt gefasst:

   „Die oder der Ausbildungsbeauftragte erstellt 
sechs Wochen vor Beendigung des Vorbereitungs-
dienstes ein Zeugnis nach dem Muster der Anlage 
6 zu dieser Verordnung.“ 

 b)   In Satz  2 wird das Wort „drei“ durch das Wort 
„vier“ ersetzt.

 c)   In Satz 3 wird die Angabe „60“ durch die Angabe 
„70“ und die Angabe „40“ durch die Angabe „30“ 
ersetzt.

 d)  Satz 5 wird wie folgt gefasst:

   „Die oder der Ausbildungsbeauftragte gibt das 
Zeugnis der Anwärterin oder dem Anwärter zur 
Kenntnis und übersendet es spätestens sechs Wo-
chen vor Beendigung des Vorbereitungsdienstes 
der Ausbildungsleitung, die es zur Ausbildungs-
akte nimmt.“

18.  § 22 wird wie folgt geändert:

 a)  Absatz 1 wird wie folgt geändert:

  aa)   In Satz  2 werden nach dem Wort „von“ die 
Wörter „Anwärterinnen und“ eingefügt, das 
Wort „Leistung“ wird durch das Wort „Leis-
tungsnachweise“ und das Wort „Hausarbeit“ 
wird durch die Wörter „fachpraktische Ar-
beit“ ersetzt.

  bb)   In Satz  3 wird das Wort „darf“ durch die  
Wörter „dürfen jeweils von den Ausbildungs-
berichten und“ ersetzt.  

 b)   In Absatz 2 werden nach dem Wort „ist“ die Wör-
ter „der Anwärterin oder“ eingefügt.

 c)  Absatz 3 wird wie folgt geändert: 

  aa)   Im Wortlaut wird das Wort „Prüfl ingen“ 
durch die Wörter „Anwärterinnen und An-
wärtern“ ersetzt.
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  bb)  Folgender Satz wird angefügt: 

     „Hierfür sind sie zehn Arbeitstage vor Be-
ginn der mündlichen Prüfung von anderen 
Aufgaben freizustellen.“

 d)   In Absatz 4 Satz 1 werden vor dem Wort „Anwär-
tern“ die Wörter „Anwärterinnen und“ eingefügt. 

19.   In §  24 werden die  Wörter „jeden Prüfl ing“ durch 
die Wörter „jede Anwärterin und für jeden Anwär-
ter“ ersetzt.

20.  § 25 wird wie folgt geändert:

 a)   In Absatz  1 Satz  1 wird das Wort „Prüfl inge“ 
durch die Wörter „Anwärterinnen oder Anwärter“ 
ersetzt.

 b)   In Absatz  2 werden die Wörter „ein Prüfl ing“ 
durch die Wörter „eine Anwärterin oder ein An-
wärter“ ersetzt.

 c)   In Absatz  3 werden die Wörter „dem Prüfl ing“ 
durch die Wörter „der Anwärterin oder dem An-
wärter“ ersetzt.

21.   In §  26 werden die Wörter „ein Prüfl ing“ durch die 
Wörter „eine Anwärterin oder ein Anwärter“ ersetzt.

22.   In §  27 Absatz  1 Satz  2 und Absatz  2 wird jeweils 
das Wort „Hausarbeit“ durch die Wörter „fachprak-
tischen Arbeit“ ersetzt.“

23.   In §  28 Absatz  1 werden nach dem Wort „aus“ die 
Wörter „und sendet eine Durchschrift an die Ausbil-
dungsbehörde“ eingefügt.

24.   In § 29 Satz 4 werden vor dem Wort „Anwärter“ die 
Wörter „Anwärterin oder der“ eingefügt.

25.  § 32 wird wie folgt gefasst:

 „§ 32
 Ausbildungsakte

  Die Ausbildungsakte wird bei der Ausbildungslei-
tung geführt und zehn Jahre nach Ende des Vorberei-
tungsdienstes vernichtet. Zur Geltendmachung oder 
Verteidigung rechtlicher Interessen kann Antragstel-
lenden die Einsicht in die sie betreffende Ausbil-
dungsakte gewährt werden. Der schriftliche Antrag 
auf persönliche Einsichtnahme in die Ausbildungs-
akte ist an die die Ausbildungsakte führende Stelle 
zu richten.“

26.   Die Anlagen 1 bis 9 erhalten die aus dem Anhang zu 
dieser Verordnung ersichtliche Fassung.* 

Artikel 2

Diese Verordnung tritt am 31. Juli 2015 in Kraft.

Düsseldorf, den 14. Juli 2015

Der Minister
für Arbeit, Integration und Soziales

des Landes Nordrhein-Westfalen

Guntram  S c h n e i d e r

*  Von einem Abdruck der Anlagen 1 bis 8 wurde abgesehen; die verbind-
lichen Anlagen sind nur in der elektronischen Form des entsprechen-
den  Gesetz- und Verordnungsblattes des Landes Nordrhein-Westfalen 
(GV. NRW.) und in der Sammlung aller geltenden Gesetze und Verord-
nungen des Landes Nordrhein-Westfalen (SGV. NRW.) veröffentlicht 
(https://recht.nrw.de).

– GV. NRW. 2015 S. 544

223

Verordnung zur Änderung der Verordnung 
über die Durchschnittsbeträge 

und den Eigenanteil nach § 96 Abs. 5 Schulgesetz
Vom 26. Juli 2015

Auf Grund des §  96 Absatz  5 des Schulgesetzes NRW 
vom 15. Februar 2005 (GV. NRW. S.  102) verordnet das 
Ministerium für Schule und Weiterbildung im Einver-
nehmen mit dem Finanzministerium und dem Ministe-
rium für Inneres und Kommunales:

Artikel 1

Die Verordnung über die Durchschnittsbeträge und den 
Eigenanteil nach § 96 Abs. 5 Schulgesetz vom 12. April 
2005 (GV. NRW. S. 419, ber. S. 612), die durch Verordnung 
vom 30. April 2010 (GV. NRW. S.  270) geändert worden 
ist, wird wie folgt geändert:

1.   In §  2 Nummer  2 wird nach dem Wort „Gesamt-
schule“ das Wort „, Sekundarschule“ eingefügt.

2.  § 3 Absatz 1 wird wie folgt geändert:

 a)  In Nummer 1 werden die Wörter 

  „– Klassen für Schülerinnen und Schüler  

    ohne Berufsausbildungs-
verhältnis bis zu 54 €,

  –  Berufsorientierungsjahr bis zu 78 €,

  –  Berufsgrundschuljahr bis zu 109 €,“

  durch die Wörter

  „– Ausbildungsvorbereitung Teilzeit bis zu 54 €,

  –  Ausbildungsvorbereitung Vollzeit bis zu 78 €,“ 

  ersetzt.

 b)   In Nummer 2 wird die Angabe „95“ durch die An-
gabe „109“ ersetzt.

3.  § 4 Absatz 2 wird wie folgt geändert:

 a)   In Nummer  2 werden die Wörter „den Gemeinsa-
men Unterricht“ durch die Wörter „das Gemein-
same Lernen“ ersetzt.

 b)  Nummer 3 wird aufgehoben.

4.  § 7 wird wie folgt gefasst:

 „§ 7
 Inkrafttreten

Diese Verordnung tritt am 1. August 2005 in Kraft.“

Artikel 2
Inkrafttreten

Diese Verordnung tritt am Tag nach der Verkündung in 
Kraft.

Düsseldorf, den 26. Juli 2015

Ministerin für Schule
und Weiterbildung

des Landes Nordrhein-Westfalen

Sylvia  L ö h r m a n n

– GV. NRW. 2015 S. 546
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223

Zweite Verordnung 
zur Änderung der Verordnung

über die Prüfungen zum nachträglichen Erwerb
schulischer Abschlüsse der Sekundarstufe I

(PO-SI-WbG) an Einrichtungen der Weiterbildung
Vom 27. Juli 2015 

Auf Grund des § 6 Absatz 3 des Weiterbildungsgesetzes 
in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. April 2000 
(GV. NRW. S.  390), der durch Gesetz vom 15. Februar 
2005 (GV. NRW S. 102) neu gefasst worden ist, verordnet 
das Ministerium für Schule und Weiterbildung:

Artikel 1

Die Verordnung über die Prüfungen zum nachträglichen 
Erwerb schulischer Abschlüsse der Sekundarstufe I (PO-
SI-WbG) an Einrichtungen der Weiterbildung vom 13. 
September 1984 (GV. NRW. S. 575), die zuletzt durch Ver-
ordnung vom 15. Oktober 2014 (GV. NRW. S. 674) geän-
dert worden ist, wird wie folgt geändert:

1.   In der Inhaltsübersicht wird nach der Angabe zu § 1 
folgende Angabe eingefügt:

 „§ 1 a Aufnahme“

2.  Nach § 1 wird folgender § 1 a eingefügt:

 „§ 1 a 
 Aufnahme

  (1) In einen Lehrgang zum Erwerb des Hauptschulab-
schlusses wird aufgenommen, wer

 1.   berufstätig ist oder mindestens sechs Monate be-
rufstätig war,

 2.   die Vollzeitschulpfl icht erfüllt hat und noch nicht 
bereits den angestrebten Abschluss oder einen 
gleichwertigen Abschluss besitzt und

 3.  das 17. Lebensjahr vollendet hat.

  (2) In einen Lehrgang zum Erwerb des Hauptschulab-
schlusses nach Klasse 10 oder des mittleren Schulab-
schlusses (Fachoberschulreife) wird aufgenommen, 
wer

 1.   berufstätig ist oder mindestens sechs Monate be-
rufstätig war,

 2.   die Vollzeitschulpfl icht erfüllt hat und den Haupt-
schulbildungsgang erfolgreich abgeschlossen hat 
und

 3.  das 17. Lebensjahr vollendet hat.

  (3) Als Berufstätigkeit im Sinne des Absatzes 1 und 
2 gilt auch eine geringfügig entlohnte Beschäftigung 
nach §  8 Absatz  1 Nummer  1 des Vierten Buches 
 Sozialgesetzbuch – Gemeinsame Vorschriften für die 
Sozialversicherung – in der Fassung der Bekannt-
machung vom 12. November 2009 (BGBl.  I S.  3710, 
3973; 2011 I S. 363), das durch Artikel 1 des Gesetzes 
vom 15. April 2015 (BGBl. I S. 583) zuletzt geändert 
worden ist. Anerkannt werden können auch Zeiten 
des Wehr- oder Zivildienstes, Zeiten nach dem Ju-
gendfreiwilligendienstegesetz vom 16. Mai 2008 
(BGBl.  I S.  842), das durch Artikel 30 des Gesetzes 
vom 20. Dezember 2011 (BGBl.  I S.  2854) geändert 
worden ist oder dem  Bundesfreiwilligendienstgesetz 
vom 28. April 2011 (BGBl.  I S.  687). Die Führung 
eines Familienhaushalts ist der Berufstätigkeit 
gleichgestellt. Eine durch Bescheinigung der Agentur 
für Arbeit nachgewiesene Arbeitslosigkeit kann an-
teilig berücksichtigt werden.

  (4) Eine Einrichtung der Weiterbildung kann auch or-
ganisatorisch eigenständige Lehrgänge zum nachträg-
lichen Erwerb schulischer Abschlüsse der Sekundar-
stufe I für Teilnehmerinnen und Teilnehmer einrich-
ten, die die Voraussetzungen der Absätze 1 bis 3 nicht 
erfüllen.“

Artikel 2

Diese Verordnung tritt am Tag nach der Verkündung in 
Kraft.

Düsseldorf, den 27. Juli 2015

Die Ministerin
für Schule und Weiterbildung

des Landes Nordrhein-Westfalen

Sylvia  L ö h r m a n n

– GV. NRW. 2015 S. 547
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